
 
 
 
 
 
 
Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
FB 6 - Stadtplanung 
Wilhelm-Wagener-Platz 1 
51429 Bergisch Gladbach 

 
 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 5583 „Bockenberg 2“, 1. Änderung 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB 
Ihr Schreiben vom 07.01.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Infor-
mationen und Hinweise: 
 
 
Erdbebengefährdung 
 
Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und 
Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes 
NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen 
ist.  
 
Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen 
und geologischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen 
und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bun-
desland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den 
Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwen-
dung dieser Kartengrundlage explizit hingewiesen. 
 
Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrund-
klasse zuzuordnen: 
 

• Stadt Bergisch Gladbach, Gemarkung Bensberg-Honschaft: 0 / R 
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Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die 
Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch 
bislang bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abge-
deckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbeson-
dere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte“. 
 
Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für übliche Hochbauten keine 
besonderen Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergriffen werden. Es 
wird jedoch dringend empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN 4149 für Bauwerke der 
Bedeutungskategorien III und IV entsprechend den Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu 
verfahren. 
Dies gilt insbesondere z. B. für Schulen etc. 
 
 
Baugrund 
 
Im Bereich des Plangebietes stehen devonzeitliche Ton-, Schluff- und Sandsteine an. 
 
Südlich des Plangebietes ist in den mir vorliegenden Unterlagen ein Bereich mit ober-
flächennahem Bergbau verzeichnet. Ca. 150 m südlich des Plangebietes befindet sich 
eine verlassene Tagesöffnung. 
 
Zur Klärung von Fragen möglicher bergbaulicher Einwirkungen empfehle ich, soweit dies 
nicht bereits geschehen ist, eine Anfrage bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6 Ener-
gie und Bergbau in NRW zu stellen. 
 
 
Schutzgut Wasser 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone III B des Wasserschutzgebiets „Erker 
Mühle“. Die Vorgaben und Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten. 
Negative Beeinträchtigungen des Grundwassers sind zu meiden oder zu mindern. 
 
 
Schutzgut Boden 
 
Informationen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Umweltbericht) für 
das Schutzgut Boden, zur Verwendung von Mutterboden sowie zur Nutzung der Karte der 
schutzwürdigen Böden: 
 
Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden 
Von der Karte der schutzwürdigen Böden liegt die 3. Auflage vor. Im Rahmen der Be-
schreibung und Bewertung des Schutzgutes sind die betroffenen Böden, deren Boden-
schutzstufen und Bodenfunktionen zu benennen. Zudem sind die Folgen des Eingriffs auf 
das Schutzgut Boden zu bewerten.  Im o. g. Bebauungsplan sind schutzwürdige Böden 
betroffen. 
  






